
 

Spielvereinigung Reinsdorf – Vielau 
 
 

 

 
 

SpVgg Reinsdorf-Vielau  
Am Waldstadion 18 

08141 Reinsdorf 

 
Telefon: 01522-4160505 
kontakt@spvgg-reinsdorf-vielau.de 
www.spvgg-reinsdorf-vielau.de 
http://www.facebook.com/spvgg.reinsdorf.vielau  

 
Vorsitzender:  Michael Krause 
Finanzvorstand: Eric Gaidamowitsch 
Jugendleiter: Étienne Sauppe 
Vorstand Sponsoring: Alexander Wagner 

 
Vereins-Nr. 70402 
AG Zwickau 
Steuer-Nr. 227/140/00539 
FA Zwickau 

 
Bankverbindung 
IBAN DE80 87055000 2209000761 
BIC WELADED1ZWI 
Sparkasse Zwickau 

  

Beitrags- und Gebührenordnung 

 

Übersicht Jahresbeiträge 

 

Aktive Mitglieder im Seniorenspielbereich (Frauen + Männer) 120,- € 

Aktive Mitglieder im Jugendspielbereich (bis 18 Jahre)  100,- € 

2. Kind im Jugendspielbereich (bis 18 Jahre)  80,- € 

3. Kind im Jugendspielbereich (bis 18 Jahre)  60,- € 

Alte Herren 40,- € 

Passive Mitglieder 40,- € 

Fördermitglieder 50,- € 

 

Für aktive Mitglieder (Frauen / Männer & Jugend) ist eine halbjährliche Beitragszahlung zulässig. Die 

Zahlungsziele sind hierbei der 31.3. / 30.9. (Senioren) und der 01.02. / 01.08. (Jugend) des jeweiligen 

Beitragsjahres. 

 

Der Beitrag wird per Sepa-Lastschriftverfahren zu den genannten Terminen eingezogen. Mit der Unter-

schrift unter diesem Antrag verpflichte ich mich zur Teilnahme am Sepa-Lastschriftverfahren. Ein entspre-

chendes Mandat ist diesem Mitgliedsantrag angehängt. 

 

 

Gebühren / Mahnungen 

 

14 Tage nach Beitragsfälligkeit erfolgt eine Zahlungserinnerung. 

21 Tage nach Beitragsfälligkeit erfolgt die 1. Mahnung mit 5 € Mahngebühren. 

28 Tage nach Beitragsfälligkeit erfolgt die 2. Mahnung mit 5 € Mahngebühren. 

35 Tage nach Beitragsfälligkeit erfolgt die letzte Mahnung mit 5 € Mahngebühren. 

Danach kann der Vorstand den Ausschluss aus dem Verein beschließen. 

 

 

Arbeitseinsätze 

 

Laut Satzung hat jedes erwachsene Vereinsmitglied bis 65 im Jahr 10 Arbeitsstunden 

für den Verein zu leisten. Der Frühjahrsputz der Gemeinde Reinsdorf 

zählt nicht dazu. Werden die Arbeitsstunden nicht erbracht, so kann eine Aufwandsgebühr 

von 5,-€ je nicht geleisteter Stunde erhoben werden. 

 

 

 

Stand: 11/2025 


